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Von klein auf in 
guten Händen

Informationen für Eltern zur  
Kindertagespϧege



Was ist Kindertagespϧege?

Im Rahmen der Kindertagespϧege werden die Kinder 
familienähnlich betreut. Sie beinhaltet einen eigen-
ständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag und ist 
vor dem Gesetz den Kindertageseinrichtungen gleich-
gestellt. Jede Kindertagespϧegeperson ist qualiϦziert 
und muss eine gültige Pϧegeerlaubnis der Stadt Essen 
besitzen. Die Kindertagespϧege Ϧndet entweder in 
angemieteten Räumen oder im Haushalt der Kinder-
tagespϧegeperson statt. Eine Kindertagespϧegeperson 
kann maximal fünf Kinder betreuen. Alternativ  
werden in einer Großtagespϧegestelle bis zu neun 
Kinder von zwei Kindertagespϧegepersonen begleitet. 
Die Betreuungszeiten werden mit der Kindertages-
pϧegeperson besprochen und vertraglich fest- 

gehalten. Die Kindertagespϧege ist in erster Linie für 
Kinder unter drei Jahren ausgelegt, die gesetzliche 
Finanzierung ist im Rahmen der Randzeitenbetreuung 
bis zum 14. Lebensjahr möglich. Eine Vertretung wird 
bei Ausfallzeiten der Kindertagespϧegeperson durch 
die Fachstelle vermittelt und begleitet. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der  
Fachberatung.

Wie Ϧnde ich eine  
Kindertagespϧegeperson?

Bei der Vermittlung eines Betreuungsplatzes steht 
Ihnen die Fachberatung persönlich oder telefonisch 
zur Seite. Um eine passende Kindertagespϧegeperson 

zu Ϧnden, nutzen Sie gerne unseren Elternbogen 

(siehe QR-Code) oder das Angebot auf LITTLE BIRD. Zu-
sätzlich bieten wir regelmäßig Informationsveranstal-
tungen in Präsenz oder online an.

Die Fachstelle informiert Sie zum 
Betreuungsvertrag und bleibt 
für den Betreuungszeitraum an-
sprechbar für alle Fragestellungen.

Wann habe ich Anspruch auf 
Kindertagespϧege?

Ab dem ersten vollendeten Lebensjahr hat jedes 
Kind einen Rechtsanspruch auf Betreuung außer-
halb der Familie. Im ersten Lebensjahr Ihres Kindes 
können Sie die Kindertagespϧege bei Berufstätigkeit, 
Ausbildung, Studium oder in besonders begründeten 

Fällen in Anspruch nehmen. Die Betreuungszeit 
muss mindestens einen Monat umfassen.

Wie hoch sind die Kosten für die 
Kindertagespϧege?

Die Kindertagespϧegeperson erhält vom Jugendamt 
eine monatliche Geldleistung. Der Elternbeitrag wird 
anhand des Bruttojahreseinkommens berechnet und 
direkt an das Jugendamt bezahlt. Von der Kinder- 

tagespϧegeperson kann zusätzlich ein Essensgeld  
erhoben werden. Wenn Sie Leistungen beziehen, 
kann ein Antrag im Rahmen vom BuT zur Kosten-
übernahme gestellt werden.  


